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SCHREIBEN1 VON UNBEKANNTAN UNBEKANNT

"Ernstliche ahnmahnung wie mann von Constant z der massen gschwindt . . . ohn

eintzige ahnkhtag dess Jnteressenten oder forderung der khostenss äbgwichen,

unnd weyll der Jnteressentt ohne . . . grundt von hocher oberkheitt [=Schirm-

orte ] ahnkhlagtt worden , yedoch alless unbilliahss unnd erlittnen khostenss
2 2

freywillig zu mehrer fründtschaft . . . will , also sollendt . . . Constantz . . .

wortten verbleiben , mich nun . . . widerumb innss capitul ahnnemmen , vollkhom-

menlich einn mitt Canonicum erkhennen zu beeden theilen inn nachkhommenden

zeitten fürsichtiger handlen , den rächtlichen process gnädig abstellen , unnd

H. Doctor Balthasarum Erliholtz [=E rlenholz,  von Konstanz ] mein Advo¬

catum privatim bschickhen , verhöhren wie er dann . . . die sach zu verrichtten
3

unnd glückhlich zum Endt zu förderen , hie unden inn Zurzach versprochen,

unnd khlage hiesiger Jnteressent , das er dem gn . rath H. [ General ?] Vicarii

nitt ghohrsahmett , unnd droben gwahrttett biss zum gn . aus Spruch " .

1 ) Das Schreiben scheint nicht vollständig zu sein.
2 ) Jeweils 1 - 2 Wörter des Textes zerstört.
3 ) Handelt es sich dabei um die Pfründenbesetzung am Stift daselbst?

AH 75 , 256


	[Seite]

